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1.0 Allgemeine Grundlagen 

1.1 Auftraggeber 

Nachfolgendes Sachverständigengutachten wird im Auftrag des Amtsgerichts Mün-
chen, Vollstreckungsgericht, Infanteriestraße 5 in 80325 München, erstellt. 

1.2 Zweck der Wertermittlung/Wertermittlungsobjekt/e 

Der Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwert) i. S. d.  
§ 194 BauGB von 

Ladenlokal Nr. 58 mit ca. 424 m² bewertungstechnischer Hauptmietfläche im Erdge-
schoss sowie ca. 141 m² Nebenmietfläche im Kellergeschoss laut Aufteilungsplan 

im Anwesen Schwanseestraße 2 in 81539 München, Grundstück Fl.Nr. 15887, Ge-
markung Giesing,  

unter Beachtung der unter Ziffer 1.7 genannten Bewertungsgrundlagen und Maßga-
ben. 

Die Verkehrswertermittlung dient zur Vorbereitung des Zwangsversteigerungsverfah-
rens, Geschäftsnummer: 1514 K 444/2024, gemäß Anordnungsbeschluss vom 
16.06.2025.  

1.3 Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht 
und der für die Ermittlung der allgemeinen Wertverhältnisse maßgeblich ist. Der Qua-
litätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche 
Grundstückszustand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, 
dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu ei-
nem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist. 

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag ist der 06.11.2025 (Tag der Ortsbesichtigung). 
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1.4 Arbeitsunterlagen 

- Anordnungsbeschluss vom 16.06.2025, beglaubigt 
- Grundbuchauszug, Amtsgericht München, Grundbuch von Giesing (Teileigen-

tumsgrundbuch), Blatt 42840 vom 19.12.2024, in Kopie 
- Auszug aus der Teilungserklärung URNr. 3149 vom 22.09.1993, als PDF-Datei 
- Auszug aus dem Nachtrag zur Teilungserklärung URNr. 4114 vom 07.12.1993, als 

PDF-Datei 
- Auszug aus dem Aufteilungsplan Az. 93/103262 zur Abgeschlossenheitsbeschei-

nigung vom 03.11.1993 mit Grundrissen Keller- und Erdgeschoss, in Kopie 
- Auszug aus dem Nachtrag zur Teilungserklärung URNr. 2284 vom 16.10.1997, als 

PDF-Datei 
- Auszug aus dem Nachtrag zur Teilungserklärung URNr. 1163 vom 26.05.1998, als 

PDF-Datei 
- Auszug aus der Beschlusssammlung der Eigentümergemeinschaft vom 

11.11.2020 bis 07.03.2022 sowie vom 09.04.2024 bis 17.12.2024, als PDF-Datei 
- Energieausweis gemäß §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) zum Energie-

verbrauch des Anwesens vom 15.06.2018, als PDF-Datei 
- Legionellenprüfbericht gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 24.12.2024, 

als PDF-Datei 
- Auszug aus der Jahresabrechnung 2023 für den Zeitraum 01.01.2023 bis 

31.12.2023 für Ladenlokal Nr. 58 vom 18.11.2024, als PDF-Datei 
- Auszug aus den Wirtschaftsplan 2024 für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 

für Ladenlokal Nr. 58 vom 27.02.2024, als PDF-Datei 
- Kostenschätzung für bauliche Maßnahmen der *.* GmbH vom 21.11.2024, als 

PDF-Datei 
- Angebot für bauliche Maßnahmen der *.* GmbH vom 04.12.2024, als PDF-Datei 
- Immobilienmarktberichte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Be-

reich der Landeshauptstadt München, 
- Auskunft aus der Kaufpreissammlung vom 20.11.2025 
- Eigene Datensammlung des Sachverständigen sowie das Internet 
- Aufzeichnungen des Sachverständigen bei der Ortsbesichtigung  
- Luftbild, Kataster-/Übersichts-/Ortsplan 
- Baugesetzbuch (BauGB) mit Nebengesetzen 
- Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
- Mietflächenverordnung (WoFIV) zur Berechnung der Mietflächen 
- DIN 277 
- Einschlägige Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
- Fachliteratur zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken (Kleiber-digital u. a.) 
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1.5 Ortsbesichtigung 

Trotz vorheriger rechtzeitiger Aufforderung, am 06.11.2025 für freien Zutritt Sorge zu 
tragen, war die Innenbesichtigung des gegenständlichen Ladenlokals Nr. 58 sowie 
des Gemeinschaftseigentums und der Außenanlagen nicht möglich.  

Auf Anweisung des Amtsgerichts München, Vollstreckungsgericht, erfolgt die nach-
folgende Wertermittlung daher ausschließlich nach äußerem Eindruck von der 
Schwanseestraße aus sowie nach den recherchierten Unterlagen. 

Einige anlässlich der Besichtigung angefertigte Fotoaufnahmen sind diesem Gutach-
ten als Anlage beigefügt. 

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Maßprüfungen, Baustoffprüfungen, Bauteil-
prüfungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen aus-
geführt. Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch Inaugenschein-
nahme (rein visuelle Untersuchung). 

1.6 Erhebungen 

Im Amtsgericht München, Grundbuchamt, wurden Teilungsplankopien gefertigt. 

Hinsichtlich der baurechtlichen Gegebenheiten wurden bei der Landeshauptstadt 
München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Lokalbaukommission LBK), 
Recherchen vorgenommen. 

Beim zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landes-
hauptstadt München wurden Erhebungen bezüglich der Bodenrichtwerte und Kauf-
preise durchgeführt. 

Ferner wurden von der zuständigen Hausverwaltung (auszugsweise) 

o die Teilungserklärung URNr. 3149 vom 22.09.1993,  
o der Nachtrag zur Teilungserklärung URNr. 4114 vom 07.12.1993,  
o der Nachtrag zur Teilungserklärung URNr. 2284 vom 16.10.1997,  
o der Nachtrag zur Teilungserklärung URNr. 1163 vom 26.05.1998,  
o die Beschlusssammlung der Eigentümergemeinschaft vom 11.11.2020 bis 

07.03.2022 sowie vom 09.04.2024 bis 17.12.2024,  

\0 
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o der Energieausweis gemäß §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) zum 
Energieverbrauch des Anwesens vom 15.06.2018,  

o der Legionellenprüfbericht gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 
24.12.2024,  

o die Jahresabrechnung 2023 für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 für La-
denlokal Nr. 58 vom 18.11.2024,  

o der Wirtschaftsplan 2024 für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 für Laden-
lokal Nr. 58 vom 27.02.2024,  

beschafft. 

Von einem der das Verfahren betreibenden Gläubiger, Herrn *.*, wurden  

o die Kostenschätzung für bauliche Maßnahmen der *.* GmbH vom 21.11.2024 so-
wie 

o das Angebot für bauliche Maßnahmen der *.* GmbH vom 04.12.2024 

zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus erfolgte eine Recherche in der eigenen Datensammlung des Sach-
verständigen sowie im Internet. 

1.7 Bewertungsgrundlagen und Maßgaben 

Das Gutachten wurde ausschließlich für den angegebenen Zweck gefertigt und ist ur-
heberrechtlich geschützt (§1 (1) UrhG). Die Nutzung des Gutachtens ist nur im Rah-
men der Rechtspflege (§ 45 UrhG) in dem Verfahren gestattet, das dem Gutachten-
auftrag zugrunde liegt. Die enthaltenen Daten, Karten, Lage-/Baupläne, Luftbilder, 
etc. sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht aus dem Gutachten separiert 
oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. 

Die Obliegenheit des Sachverständigen und seine Haftung für die korrekte Ausfüh-
rung seiner beruflichen Tätigkeit besteht nur gegenüber dem Auftraggeber und der 
genannten Zweckbestimmung, eine Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. 

Dritte, die beabsichtigen, auf der Grundlage dieser Wertermittlung Vermögensdispo-
sitionen zu treffen, werden auf Folgendes hingewiesen:  
Zur Vermeidung der Gefahr von Vermögensschäden müssen Dritte die Wertermitt-
lung in Bezug auf ihre Interessenslage auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen, 
bevor sie über ihr Vermögen disponieren. 
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Abweichend von der Verkehrswertdefinition gemäß § 194 BauGB und den Bestim-
mungen der ImmoWertV wird der Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren 
grundsätzlich für den fiktiv unbelasteten, geräumten und mietfreien Zustand des/r ge-
genständlichen Bewertungsobjekte/s ermittelt. Auftragsgemäß wurde der Wert des 
(eventuell) vorhandenen eingebauten bzw. eingepassten Inventars (Möbel- und Kü-
cheneinbauten, Maschinen, Geräte, Einrichtungen, bewegliche Güter u. ä. m.) sowie 
der potenzielle Zusatzwert einer (eventuell) vorhandenen Photovoltaikanlage bei der 
Ermittlung des Verkehrswertes nicht berücksichtigt.  

Der Sachverständige ist von der Offenlegung von Befundtatsachen freigestellt. 

Zum Wertermittlungsstichtag wird ungeprüft unterstellt, dass sämtliche öffentlich-
rechtlichen Abgaben, wie z. B. Erschließungsbeiträge bzw. Beiträge nach dem Kom-
munalabgabengesetz (KAG), die möglicherweise wertbeeinflussend sein können, er-
hoben und bezahlt sind. 

Die Ermittlung sämtlicher bewertungstechnischer Daten, wie Grund- (GR) und Ge-
schossfläche (GF), wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ), reduzierte Brutto-
Grundfläche (BGFred) und Brutto-Rauminhalt (BRI) sowie der Wohn- (WF) und Nut-
zungsfläche (NUF) bzw. Mietflächen (MF), erfolgte überschlägig in Anlehnung an die 
DIN 277 und die Wohnflächenverordnung (WoFIV) grafisch aus dem zur Verfügung 
gestellten Planmaterial, das von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen kann; 
wo erforderlich, wurde frei geschätzt. Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermitt-
lung ausreichend. Für die Übereinstimmung und Richtigkeit mit dem Bestand kann 
keine Gewähr übernommen werden. Für eine verbindliche und exakte Flächenan-
gabe wäre ein örtliches Aufmaß aller Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Hierzu 
wurde der Sachverständige ausdrücklich nicht beauftragt. Bei wertbeeinflussenden 
Abweichungen der aus dem Planmaterial ermittelten Flächen zu den tatsächlichen 
Flächen ist gegebenenfalls eine Neubewertung vorzunehmen.  

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen, die erhaltenen Aus-
künfte sowie die vorliegenden Bauakten. Die Gebäude und Außenanlagen werden 
(nur) insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung 
notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausfüh-
rungs- und Ausstattungsmerkmale angegeben, die den soweit optisch erkennbaren 
Gebäudezustand reflektieren. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftre-
ten, die allerdings nicht werterheblich sind. 

\0 
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Die (Innen-)Besichtigung des/r gegenständlichen Bewertungsobjekts/e war nicht 
möglich. Alle Feststellungen des Sachverständigen zu Beschaffenheit und Eigen-
schaften des/r Bewertungsobjekts/e erfolgen aufgrund auftraggeberseitiger oder be-
hördlicher Unterlagen und Auskünfte sowie nach äußerem Eindruck. Die zur Verfü-
gung gestellten bzw. beschafften Unterlagen und Informationen werden als vollstän-
dig und zutreffend unterstellt. Auskünfte von Amtspersonen können laut Rechtspre-
chung nicht als verbindlich gewertet werden. Für die Richtigkeit und Verwendung der 
Informationen und Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.  

Der Wert des (eventuell) vorhandenen eingebauten bzw. eingepassten Inventars 
(Möbel- und Kücheneinbauten, Maschinen, Geräte, Einrichtungen, bewegliche Güter 
u. ä. m.) wurde bei der Ermittlung des Verkehrswertes nicht berücksichtigt.  

Für die vorliegende Bewertung wird die formelle und materielle Rechtmäßigkeit des 
vorgefundenen Gebäudebestands unterstellt bzw. davon ausgegangen, dass eventu-
ell noch notwendige Genehmigungen für die baulichen Anlagen ohne Werteinfluss 
erteilt werden. Für eventuelle Auflagen wird grundsätzlich deren Erfüllung angenom-
men. Hinweise, die diesen Annahmen widersprechen, liegen nicht vor. Eine Überprü-
fung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschließlich Genehmigun-
gen, Abnahmen, Auflagen u. ä. m.) oder eventueller privatrechtlicher Vereinbarungen 
zu Bestand und Nutzung des Grund und Bodens erfolgte nicht. 

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (wie z. B. Heizung, Wasser, Elektro) wurde nicht ge-
prüft, im Gutachten wird grundsätzlich, wenn nicht besonders vermerkt, deren Funkti-
onsfähigkeit unterstellt. Des Weiteren wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile 
und Baustoffe vorhanden sind, welche möglicherweise eine anhaltende Gebrauchs-
tauglichkeit beeinträchtigen oder gefährden. 

Eine fachliche Untersuchung etwaiger Baumängel oder Bauschäden erfolgte nicht. 
Diese Wertermittlung stellt kein Bausubstanzgutachten dar und erfüllt also nicht den 
Zweck einer physikalisch-technischen Beurteilung der baulichen Anlagen. Eine ge-
zielte Untersuchung auf Baumängel oder -schäden fand nicht statt. Diesbezüglich 
wird ausdrücklich auf entsprechende Sachverständige für Baumängel oder -schäden 
verwiesen. 
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Zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem Sachverständigen gege-
ben worden sind, auf vorgelegten Unterlagen oder auf Vermutungen beruhen. Eben-
falls wurden keine Untersuchungen hinsichtlich eventuell vorhandener schädlicher 
Materialien (z. B. Asbest, diverse Anstrichstoffe), Schall-, Wärme- und Brandschutz, 
Schädlingsbefall, Rohrfraß, Bodenverunreinigungen/Altlasten, Elektrosmog etc. 
durchgeführt. Derartige Untersuchungen erfordern besondere Fach- und Sachkennt-
nisse von hierfür qualifizierten Sachverständigen und würden den üblichen Umfang 
einer Grundstückswertermittlung bei Weitem überschreiten. 

Der bauliche und der aktive Brandschutz wurden vom Unterzeichner ebenfalls nicht 
überprüft. Für eine Überprüfung sind gegebenenfalls Brandschutz-Experten hinzuzu-
ziehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkehrswert einer Immobilie aufgrund zahlrei-
cher Imponderabilien regelmäßig nur annäherungsweise und nicht exakt im Sinne ei-
ner mathematischen Genauigkeit ermittelt werden kann. Sowohl die Wahl der Wert-
ermittlungsmethode als auch die Ermittlung selbst unterliegen notwendig wertenden 
Einschätzungen, die nicht geeignet sind, Gewissheit zu vermitteln, das/die Objekt/e 
werde/n bei einer Veräußerung genau den ermittelten Wert erzielen. Letztendlich 
handelt es sich um eine Wertschätzung.  

Der Verfasser dieses Gutachtens behält sich für den Fall des Bekanntwerdens neuer, 
die Aussage beeinflussender Tatsachen das Recht nochmaliger Überprüfung vor.  

Ausdrücklich wird nochmals darauf hingewiesen, dass das/die gegenständliche/n Be-
wertungsobjekt/e nicht von innen besichtigt werden konnte/n und das Gutachten aus-
schließlich nach äußerem Eindruck und den beschafften Unterlagen erstattet wurde 
und es somit der Risikobereitschaft der jeweiligen Bietinteressenten obliegt, zu wel-
chem Preis das/die Objekt/e letztendlich ersteigert wird/werden. 
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2.0 Objektbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Makrolage  

Das gegenständliche Bewertungsobjekt befindet sich im Anwesen Giesinger Bahn-
hofplatz 3, 4, Schwanseestraße 2, 4, 4a in 81539 München, im 17. Stadtbezirk Ober-
giesing – Fasanengarten. 

Obergiesing – Fasangarten, bestehend aus den beiden namensgebenden Stadttei-
len, mit einer Fläche von rd. 5,7 km² und ca. 54.000 Bewohnern (Stand 31.10.2024), 
liegt auf der östlichen Isarhochterrasse und bildet einen relativ schmalen Streifen zwi-
schen dem Südostabschnitt des Mittleren Rings (B 2R) und den Gleisanlagen der 
Deutschen Bahn AG (München – Holzkirchen) und umfasst sowohl Teile des Innen-
stadtrandbereiches (Alt-Giesing) wie auch des südöstlichen Stadtrandes (Fasangar-
ten). 

Die Bau- und Siedlungsstruktur stellt sich in Obergiesing sehr uneinheitlich dar. Ein-
familienhaus- und Kleinsiedlungsquartiere gehen in Gebiete aufgelockerten Ge-
schosswohnungsbaus und in solche mit verdichteter Blockbebauung über. Durch den 
Wiederaufbau kriegszerstörter Wohnhäuser und die Aktivierung von Baulandreser-
ven für den Wohnungsbau setzte mit Beginn der Nachkriegszeit eine rege Neubautä-
tigkeit ein; gut Dreiviertel des Wohnungsbestandes wurden nach 1948 erbaut.  

Im Stadtteil Fasangarten gibt es besonders viele schöne Einfamilienhäuser, die einen 
starken Kontrast zu den Wohnblöcken und den Industrieanlagen etwa an der Perla-
cher Straße bieten. Integraler Bestandteil des Quartiers ist aber auch die Siedlung 
am Perlacher Forst (sogenannte „Amerikanersiedlung“).  

Abgesehen vom Ostfriedhof sowie dem Friedhof am Perlacher Forst und einem Frei-
zeitpark verfügt Obergiesing über keine nennenswerten Grünflächen. Industrie und 
Gewerbe konzentrieren sich zwischen Perlacher Straße und Tegernseer Landstraße 
sowie im Bereich des Giesinger Bahnhofs. Auf dem ehemaligen Agfa-Gelände, ent-
lang des Mittleren Ringes, entstand ein neues Wohn-, Büro- und Gewerbequartier mit 
ca. 1.200 Arbeitsplätzen und etwa 1.000 Wohneinheiten mit den zugehörigen Nah-
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versorgungs- und Sozialeinrichtungen und einem öffentlichen Park. Eine wirkungs-
volle Schutzfunktion für dieses Areal übernimmt der Gewerberiegel an der Tegern-
seer Landstraße. Auf dem Gelände der ehemaligen US-amerikanischen McGraw-Ka-
serne ist die Entwicklung eines Wohngebietes geplant. Es befindet sich im Einzugs-
gebiet des gleichnamigen McGraw-Grabens, einem vierspurigen Zubringer zur Auto-
bahn A 995 und weiter auf die Autobahn A 8 (München-Salzburg). Wie in anderen 
ehemals typischen Arbeiter- und Handwerkervierteln hat sich auch in Obergiesing die 
Sozialstruktur mittlerweile nivelliert. 
Quelle: Statistisches Jahrbuch, Landeshauptstadt München 

Dieser Stadtbezirk gehört zu den mittleren Wohnlagen in München. 

2.1.2 Mikrolage  

Das gegenständliche Anwesen ist im Osten des Bezirksteils Obergiesing, unmittelbar 
an der Grenze zum östlich anschließenden 16. Stadtbezirk mit dem Bezirksteil Ra-
mersdorf, in einem allgemeinen Wohngebiet im Geviert Werinherstraße im Norden, 
Schliersee-/Schwanseestraße (Bezirksgrenze) im Osten, Chiemgaustraße (B 2R) im 
Süden und Tegernseer Landstraße (B 2R) im Westen, im Umgriff Deisenhofener 
Straße im Norden, Schwanseestraße im Osten, Weißenseestraße im Süden sowie 
Perlacher Straße im Westen, unmittelbar westlich der Schwanseestraße gelegen  
(s. Übersichtskarte bzw. Stadtplanausschnitt i. d. Anlage).  

Bei der Schwanseestraße mit einer Breite von ca. 35 m handelt es sich im gegen-
ständlichen Bereich um eine vierspurig asphaltierte, tageszeitlich unterschiedlich 
stark frequentierte Hauptverkehrsstraße mit in der Fahrbahnmitte verlaufenden Stra-
ßenbahnschienen sowie beidseitig angelegten Geh- und Radwegen, die in ihrer Ver-
längerung vom Münchner Altstadtring im Nordwesten bis zur Stadelheimer/Ständler-
straße im Süden reicht. Straßenentwässerung und -beleuchtung sind vorhanden. 
Parkmöglichkeiten sind beidseits gegeben. Die vorhandenen Parkmöglichkeiten, die 
sich in einem Parklizenzgebiet befinden, reichen jedoch kaum aus (s. Luftbildauf-
nahme bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage). 

Der Bereich, zu dem das gegenständliche Anwesen gehört, ist in der Lagekarte 
(2024) des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich der Landes-
hauptstadt München als „durchschnittliche“ Lage dargestellt. 
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Die Entfernung zum Stadtzentrum München (Marienplatz) im Nordwesten beträgt 
(Luftlinie) rd. 3,3 km, zur Bundesstraße 2 (Bodensee-/Lortzingstraße) im Norden rd. 
1,0 km, zur Werinherstraße im Norden rd. 0,5 km, zur Chiemgau- (B 2R) bzw. Stadel-
heimer/Ständlerstraße, beide im Süden, rd. 0,4 km bzw. 0,9 km, zur Tegernseer 
Landstraße (B 2R) im Westen rd. 1,1 km, zu den Autobahnen A 8 (München – Salz-
burg) mit Anschlussstelle München-Ramersdorf im Osten rd. 1,5 km und zur A 995, 
die München mit den Autobahnen A 8 (München – Salzburg) und A 99 (Autobahnring 
München-Ost) verbindet, mit Anschlussstelle München-Giesing im Südwesten rd.  
1,4 km sowie zum nächstgelegenen U- und S-Bahnhof, Giesing, auf der gegenüber-
liegenden Seite des Bahnhofplatzes im Osten rd. 150 m (s. Übersichtskarte bzw. 
Stadtplanausschnitt i. d. Anlage). 

Die Umgebung ist gekennzeichnet durch meist geschlossene Blockrandbebauung 
mit Wohn- bzw. Wohn- und Geschäftshäusern mit einer Höhenentwicklung von Erd-
geschoss und bis zu sechs Obergeschossen überwiegend unter Satteldach meist äl-
terer Baualterskategorie. Unmittelbar nordöstlich auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite der Schwanseestraße befindet sich das eigentliche Zentrum des Giesinger 
Bahnhofplatzes, der Anfang 2000 neu überplant wurde und seitdem als Stadtteilzent-
rum (Ärzte-/Büro- und Ladenzentrum) dient (s. Luftbildaufnahme i. d. Anlage). 

Entsprechend der EMF (Elektromagnetische Felder)-Datenbank mit Karte über Mo-
bilfunkanlagen der Bundesnetzagentur sind die nächstgelegenen Mobilfunkstationen 
(Luftlinie) in einem Umkreis von rd. 0,1 km Entfernung aufgestellt. 

Die Verkehrslage für den Individualverkehr ist gekennzeichnet durch ein gut ausge-
bautes Straßennetz. Der Durchgangsverkehr konzentriert sich auf die unmittelbar 
östlich des Bewertungsobjekts vorbeiführende Schwanseestraße (s. Fotodokumenta-
tion i. d. Anlage). 

An öffentlichen Verkehrsverbindungen sind zu erwähnen die Buslinien 54 (Münchner 
Freiheit – Lorettoplatz), 59 (Giesing – Ackermannbogen), 139 (Klinikum Harlaching –
Messestadt West), 153 (Giesing – Odeonsplatz) und 220 (Giesing – Brunnthal) sowie 
die Straßenbahnlinie 18 (Schwanseestraße – Gondrellplatz), alle mit gemeinsamer 
Haltestelle Giesing, (Luftlinie) ca. 50 m nördlich entfernt.  
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Ferner stehen zur Anbindung an die Münchner Innenstadt die U-Bahnlinien U2 (Feld-
moching – Messestadt Ost), U7 (Olympia-Einkaufszentrum – Neuperlach Zentrum) 
und U8 (Olympiazentrum – Neuperlach Zentrum) sowie zudem die S-Bahnlinien S3 
(Mammendorf – Holzkirchen) und S5 (Weßling – Kreuzstraße), alle mit gemeinsamer 
Haltestelle Giesing Bahnhof, Fahrzeit bis zum Münchner Hauptbahnhof bzw. Marien-
platz ca. 9 min bzw. 11 min, zur Verfügung.  

Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen und mittelfristigen Bedarf finden sich in un-
mittelbarer Umgebung. 

Infrastruktureinrichtungen (Ärzte-/Gesundheitszentrum, Kirchen, Kindergärten, Schu-
len, soziale und kulturelle Einrichtungen etc.) sind ebenfalls vorhanden. 
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2.2 Grundbuch 

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Grundbuchauszug vom 19.12.2024 ist das 
gegenständliche Bewertungsobjekt wie folgt vorgetragen:  

Bestandsverzeichnis: 

Erste Abteilung (Eigentümer): 

Lfd. Nrn.  1 – 3  gelöscht 
Lfd. Nr.  4 anonymisiert 

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen): 

Lfd. Nr.  1 Benützungsbeschränkung für Landeshauptstadt München; gemäß
Bewilligung vom 08.07.1963, 19.07.1963 – URNr. 1338/Notar *.*–; 
eingetragen am 10.04.1961; hierher sowie auf die für die übrigen 
Miteigentumsanteile angelegten Blätter übertragen am 31.01.1994. 

Amtsgericht München 
Grundbuch von Giesing Bend 1 33 1 Blatt' J4r, 4 2040 Bestandsverzeichnis 

Einfegtbogiin 

1 
Lfd. Nr. 
der 

Grund¬ 
stücke 

Bisherige 
lfd. Nr. d, 
Grund¬ 
stücke 

Bezeichnung der Grundstück» und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte Größe 
Gemarkung (nur bei Ab^eldsung 
vom ßrvndbucf.bezirk aa^ebonj 
Flurstück 

Wirtschaftsart und Lage 
ho a m2 

a/b c 

1 2 ______________ 3 4 

1 92,12/1.000 Mite 

15887 

verbunden mit So 

Laden samt Neben 

1t. Aufteilungsp 
Einräumung der z 
gehörenden Sonde 
tragen Bd. 1330 

Sondernutzungs re 

Veräußerungsbesc 
Ausnahmen: 
-Erstveräußerunc 
-Veräußerung an 

dui 
dui 
dm 

Wegen Gegenstand 
zugnahme auf Bev 
-URNr. 3149, 41' 
übertragen aus I 
am 31.0^1994. 

igentumsanteil an dem Grundstück 

Giesinger Bahnhofplatz 3,4 
Schwanseestraße 2, 4, 4a 
Gebäude- und Freifläche 

ndereigentum an 

räumen im Keller Nr. 58 

Ian; das Miteigentum ist durch die 
u den anderen Miteigentumsanteilen 
reigentumsrechte beschränkt (einge-
mit 1332 Bl. 42783 mit 42875). 

chte sind vereinbart. 

hränkung : Zustimmung durch Verwalter 

Ehegatten,Geschwister ,El tern,Kinder 
Lch Konkursverwalter; 
ch Zwangsvollstreckung; 
ch Grundpfandrechtsgläubiger, 

die WE/TE im Wege der Zwangs¬ 
vollstreckung erworben haben; 

. und Inhalt des Sondereigentums Be-
iilligung vom 22.09.1993 , 07.12.1993 
/Notar 

)d. 1152 Bl. 36547; eingetragen 

29 52 
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Lfd. Nrn. 2 – 6 gelöscht 
Lfd. Nr.  7 Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht München, 

AZ: 1514 K 444/2024); eingetragen am 19.12.2024. 
Hinweis: 
Bei der Eintragung in der Abteilung II, lfd. Nr. 1 des Grundbuchs handelt es sich um 
eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Landeshauptstadt Mün-
chen mit Inhalt, „dass der Teil des Grundstücks in der Tiefgarage, auf dem die in der 
beiliegenden Planskizze grün bezifferten Plätze 1, 2 und 3 stehen, nur zur Einstel-
lung von Kraftfahrzeugen nebst Zufahrt verwendet werden darf, solange die Stadt 
München nicht ausdrücklich in eine andere Nutzung einwilligt.“
Hier ist anzumerken, dass die oben erwähnte Planskizze dem Unterzeichner nicht 
vorlag. 

Anmerkung: 
Die Eintragung in der Abteilung II des Grundbuchs sind bei Objekten der vorliegen-
den Art üblich und werden entsprechend den versteigerungsrechtlichen Besonder-
heiten nicht berücksichtigt und als wertneutral unterstellt. Andere nicht eingetragene, 
eventuell wertbeeinflussende Rechte, Lasten und Beschränkungen wurden dem Un-
terzeichner nicht angezeigt und finden somit ebenfalls keine Berücksichtigung. Ein-
tragungen in Abteilung III des Grundbuchs (Hypotheken und Grundschulden) bleiben 
bei der Wertermittlung unberücksichtigt. 

2.3 Grundstück 

Das Grundstück Fl.Nr. 15887, Gemarkung Giesing, mit einem Ausmaß von 2.952 m²
hat unregelmäßige Hexagonform mit einer mittleren Ausdehnung von ca.  
40 m x 74 m und ist annähernd nord-/südgerichtet. Die Grundstücksgrenzen verlau-
fen geradlinig. Die Straßenfront an der Schwanseestraße im Osten beträgt ca. 96 m 
(s. Lageplan i. d. Anlage). 

Das Grundstück war nicht zugänglich. Entsprechend dem Luftbild ist der rückwärtige 
unbebaute westliche Bereich überwiegend versiegelt (s. Luftbildaufnahme i. d. An-
lage). 

Anmerkung: 
In diesem Gutachten ist eine lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, 
wie sie in die Vergleichspreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Zum Grund-
wasserstand wurden im Rahmen der Bewertung keine Feststellungen getroffen; dies 

\0 
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ist nicht im üblichen Gutachtenumfang enthalten. Bodenuntersuchungen wurden vom 
Sachverständigen nicht vorgenommen, nachteilige Untergrundeigenschaften wurden 
nicht bekannt. Bei der nachfolgenden Bewertung wird ungeprüft unterstellt, dass orts-
übliche, tragfähige Untergrundverhältnisse vorliegen und nach heutigem Wissens-
stand weder Bodenveränderungen (Altlasten, Kampfmittel usw.) i. S. v. § 2 Absätze 2 
und 5 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) noch Bodenschätze und Bo-
dendenkmäler vorhanden sind. 

2.4 Erschließung und beitragsrechtliche Gegebenheiten 

Zugang und Zufahrt zum Grundstück Fl.Nr. 15887, Gemarkung Giesing, bzw. zur 
Tiefgarage erfolgen über die Deisenhofener Straße von Norden über das unmittelbar 
nördlich angrenzende Nachbargrundstück Fl.Nr. 15889 (s. Luftbildaufnahme bzw. La-
geplan i. d. Anlage). 

Das Grundstück verfügt laut vorliegenden Unterlagen über Anschlüsse an die örtli-
chen Versorgungsleitungen für Fernwärme, Wasser und Strom. Die Entsorgung er-
folgt in die öffentliche Kanalisation. Telefon- und Kabelanschluss sind ebenfalls vor-
handen.  

Anmerkung: 
Es wird ungeprüft unterstellt, dass die Erschließungskosten entrichtet wurden und 
Flächenabtretungen nicht anstehen, sodass das Grundstück als erschließungsbei-
tragsfreies Nettobauland einzustufen ist. 

2.5 Öffentlich-rechtliche Gegebenheiten 

2.5.1 Bauplanungsrecht 

Der Bereich, zu dem das gegenständliche Anwesen gehört, ist im digitalen Flächen-
nutzungsplan der Landeshauptstadt München als allgemeines Wohngebiet (WA) dar-
gestellt. 

Es liegt für diesen Bereich kein Bebauungsplan vor.  

Das Grundstück liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles und ist 
gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) als Bauland einzustufen. 

\0 
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§ 34 (1) BauGB 
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile: 

„Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträch-
tigt werden.“

Ergänzend ist das „Münchner Stadtrecht“ (www.muenchen.de/rathaus/html), wie z. B. die Ein-
friedungssatzung vom 18.04.1990, die Gestaltungs- und Begrünungssatzung vom 
08.05.1996, die Münchner Stellplatzsatzung vom 19.12.2007, die Baumschutzverord-
nung vom 18.01.2013, die Fahrradabstellplatzsatzung vom 26.06.2020 sowie auch 
die Wohnraumzweckentfremdungssatzung vom 01.09.2021 zu beachten. 

Das Grundstück ist mit einem mehrteiligen Wohn- und Geschäftshaus mit Erd- und 
vier Obergeschossen und ausgebautem Dachgeschoss unter Satteldach bebaut (s. 
Luftbildaufnahme bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage). 

Anmerkung: 
Auskunft über die baurechtlich maximal zulässige Ausnutzung des Grundstücks kann 
nur durch einen Antrag auf Vorbescheid oder Baugenehmigung, welcher nicht Ge-
genstand dieser Wertermittlung ist, erteilt werden. Insofern wird bei der nachfolgen-
den Wertermittlung ungeprüft darauf abgestellt, dass die aufstehende Bebauung wei-
testgehend der baurechtlich maximal zulässigen Ausnutzung des Grundstücks ent-
spricht und eine weitere Bebauungsmöglichkeit bei Beibehaltung des Bestandes 
nicht gegeben ist. Sollte sich das Ergebnis einer derartigen Anfrage wesentlich von 
den im Gutachten getroffenen Annahmen unterscheiden, wäre grundsätzlich eine 
Überprüfung der Wertermittlung erforderlich. Grundsätzlich ist zudem anzumerken, 
dass eventuell vorhandene Baurechtsreserven (nach Einschätzung des Unterzeich-
ners) bei Eigentumsanlagen/Eigentümergemeinschaften nur schwer bzw. ggf. auch 
gar nicht realisierbar sein können.  

2.5.2 Erhaltungssatzung 

Das Bewertungsgrundstück liegt innerhalb des Erhaltungssatzungsgebiets „Trauch-
berg-/Forggenseestraße“ (gemäß § 172 (1) 1 Nr. 2 BauGB). Die Satzung ist am 
30.10.2015 in Kraft getreten. 

\0 
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Hinweis:
Erhaltungssatzungen nach § 172 (1) Satz 1 Nr. 2 BauGB begründen eine besondere 
Genehmigungspflicht für  

o bauliche Änderungen an bestehendem Wohnraum, z. B. Modernisierung von Bä-
dern und Fenstern, Einbau von Aufzügen, 

o Nutzungsänderung: Nutzung von Wohnraum z. B. als Büro, Praxis oder Kanzlei, 
o Rückbau von Wohnraum (= Abbruch oder Teilabbruch), 
o Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum. 

Genehmigungsfreie Maßnahmen sind insbesondere der Neuausbau eines Dachge-
schosses, wenn dadurch vorhandener Wohnraum nicht verändert wird.  

Zuständig für den Vollzug von Erhaltungssatzungen ist das Sozialreferat der Landes-
hauptstadt München. 

Ferner begründen Erhaltungssatzungen ein allgemeines Vorkaufsrecht der Ge-
meinde gemäß § 24 (1) Satz 1 Ziffer 4 BauGB. Für die Ausübung des Vorkaufsrech-
tes ist das Kommunalreferat der Landeshauptstadt München zuständig.  

Mit Inkrafttreten der „Verordnung zur Stärkung des städtebaulichen Milieuschutzes“
der Bayerischen Staatsregierung zum 01.03.2014 wurde ein Genehmigungsvorbe-
halt bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in Erhal-
tungssatzungsgebieten gemäß § 172 (1) Satz 1 Nr. 2 BauGB eingeführt. Für den 
Vollzug dieser Verordnung ist ebenfalls das Sozialreferat zuständig.  

Anmerkung: 
Mit dem Instrument der Erhaltungssatzung soll die Modernisierung von Altbauten so 
gesteuert werden, „dass die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung erhalten 
bleibt, wenn dies aus besonderen städtebaulichen Gründen erforderlich ist“ (so ge-
nannter Milieuschutz). Geplante Modernisierungsmaßnahmen werden daher einer 
zusätzlichen Genehmigung unterzogen, die das Sozialreferat (Amt für Wohnen und 
Migration) erteilt. Zudem unterliegt die Umwandlung von Haus- in Wohnungseigen-
tum seit 1. März 2014 einer zusätzlichen Genehmigungspflicht. Ein entsprechender 
Antrag ist ebenfalls beim Sozialreferat zu stellen. 

\0 
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Unter bestimmten Voraussetzungen steht der Landeshauptstadt München in Erhal-
tungssatzungsgebieten ein Vorkaufsrecht zu. Um dies abzuwenden, kann die Käufer-
seite eine sogenannte Abwendungserklärung abgeben. In dieser Erklärung verpflich-
tet sie sich, ihr Grundstück entsprechend den Zielen und Zwecken der Erhaltungssat-
zung zu verwenden – also beispielsweise keine „Luxusmodernisierungen“ durchzu-
führen und sich an Mietpreis- und Belegungsbindungen zu halten. Von dem Vor-
kaufsrecht auf Grundlage der Erhaltungssatzungen kann jedoch seit der Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 9. November 2021 (Az.: 4 C 
1.20) nur noch sehr eingeschränkt Gebrauch gemacht werden. Die Vorkaufsrechts-
prüfung wird vom Kommunalreferat durchgeführt. 

Erhaltungssatzungen sind i. d. R. auf fünf Jahre befristet und werden regelmäßig vor 
Ablauf erneut überprüft. Mithilfe eines stadtweiten Monitorings beobachtet das Refe-
rat für Stadtplanung die Entwicklung der verschiedenen Stadtteile hinsichtlich Auf-
wertung und Verdrängung. 

2.6 Bauliche Anlagen 

Vorbemerkung: 

Nach Aktenlage wurde das Grundstück Fl.Nr. 15887, Gemarkung Giesing, ca. 1962 
in damals üblicher konventioneller Massivbauweise mit einem vollunterkellerten 
Wohn- und Geschäftshaus, bestehend aus einer geschlossenen Gebäudezeile mit 
fünf Gebäudeabschnitten (Giesinger Bahnhofplatz 3, 4, Schwanseestraße 2, 4, 4a) 
entlang der Schwanseestraße mit Erdgeschoss und vier Obergeschossen unter Sat-
teldach bebaut. Ca. 1997/98 wurde das Dachgeschoss nachträglich ausgebaut und 
zu Wohnraum umgewandelt (s. Luftbildaufnahme, Lageplan bzw. Fotodokumentation 
i. d. Anlage). 

Zudem ist in dem Grundstück eine Tiefgarage vorhanden. 

Nach Angabe sind in dem Anwesen 54 Wohneinheiten, 5 Ladenlokale sowie 34 Ab-
stellplätze in der Tiefgarage vorhanden.  

Bauwerksbeschreibung: 

Nachfolgende Angaben beruhen auf den recherchierten Unterlagen und erhaltenen 
Informationen bzw. auf im Rahmen der Ortsbesichtigung optisch von der Schwan-
seestraße aus gewonnenen Eindrücken. Sie dienen lediglich zur Vermittlung eines 

\0 
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generellen Überblicks bezüglich der Bauweise und Ausstattung. Insbesondere wird 
auf die Fotodokumentation in der Anlage verwiesen.  

Baujahr: Ca. 1962  
Fundamente/Rohbau: Vermutlich Beton bzw. Stahlbeton nach statischen Erforder-

nissen 
Trenn-/Tragwände: Vermutlich Beton, Stahlbeton, Ziegel, Gasbeton o. ä. nach 

statischen Erfordernissen 
Geschossdecken: Vermutlich Stahlbetonmassivdecken nach statischen Erfor-

dernissen 
Dach: Vermutlich wärmegedämmtes Holzdach als Satteldach  
Fassade: Nicht wärmegedämmt, im EG mit Natursteinplatten verklei-

det, sonst verputzt mit Anstrich  
Heizung/Warmwasser: Fernwärmeübergabestation (Baujahr: 1992) mit zentraler 

Warmwasserversorgung  
Anschlüsse: Fernwärme, Strom, Wasser, Kanal, Telefon, Kabel 

Gemeinschaftsräume: 

Laut dem zur Verfügung gestellten Planmaterial steht im Kellergeschoss der Ge-
bäude Giesinger Bahnhofplatz 4 bzw. Schwanseestraße 4 jeweils ein Trockenraum 
zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.  

Energieausweis: 

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten verbrauchsorientierten Energieausweis ge-
mäß §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 15.06.2018 ist das Anwesen 
der Energieeffizienzklasse „C“ zuzuordnen; der erfasste Endenergieverbrauch für 
das Gebäude beträgt rd. 84 kWh/m² Wohnfläche und Jahr. Zur Verbesserung der 
Energieeffizienz wurden empfohlen: 
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Maßnahmen ar tartangünatigan Varbaaaarung dar Energteefflzianz a nd mfigSch □ nicht mögich 

Empiohtona ktodarnWarungaraa&nahmer. 

Nr. 
Baxxter 

AntagarMto 
Maftnahrnanbaachratoung lr 

ervainan Sctaean 

•fBBMMa 

In 
Ziflarvnanhiiig 
nrlgrMww 

MMtonaatorans 

■ 

Ffcn*-
rwfl-

mmm 

«MchMila 
Amortit-
lonaaM 

• An^aan) 

MXl**» 
Maaten pM 

anftaptrto 
KImM»-
akraa 

EMteM-vto 

1 Vfensvtetr 
Eite« e*«r etetMeW»« Artete <* 

z AtMowata» ta OM» M ntHaatlrM P*W-"4 Mr AuwMtm 
•M • «Mart Im umwuKM m>m -w Mob 
»MftatO. WtBfeu^w »H 

a KMm* t» «H «n» DMaua KMedKi« »M oMn o» 
M"ar Mu «m a mi M ia «r ruABM 



Dipl.-SV (DIA) A N T O N I O D O M E N I C O M A R G H E R I T O öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Gutachten Nr.: 25-1135 vom 15. Dezember 2025 Seite 22 von 42 zzgl. Anlagen 
Mehrfertigung – Rechtlich bindend ist ausschließlich das unterschriebene Original 

Bau- und Unterhaltungszustand: 

Die aufstehende Bebauung hinterlässt, soweit optisch erkennbar, einen insgesamt 
dem Baujahr entsprechenden, relativ einfach gepflegten und wenig repräsentativen 
Eindruck. Laut Beschlusssammlung der Eigentümergemeinschaft wird die laufend 
anfallende Instandhaltung regelmäßig vorgenommen. Angaben über wertrelevante 
Baumängel oder -schäden sowie demnächst fällige Sonderumlagen wurden nicht ge-
macht bzw. waren der Beschlusssammlung nicht zu entnehmen. Insofern wird bei 
der nachfolgenden Bewertung der mangelfreie Zustand der aufstehenden Bebauung 
und der Tiefgarage sowie der Außenanlagen angenommen. 

2.7 Ladenlokal Nr. 58 

Mikrolage 

Das gegenständliche Ladenlokal Nr. 58 befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes 
Schwanseestraße 2 und ist sowohl nach Osten zur Schwanseestraße als auch nach 
Westen zum rückwärtigen Grundstücksbereich gerichtet. Die Ladenfront an der 
Schwanseestraße im Osten beträgt laut Aufteilungsplan ca. 17,50 m (s. Aufteilungs-
plan Erdgeschoss i. d. Anlage). 

Die zum Objekt gehörenden Nebenräume im Kellergeschoss befinden sich ebenfalls 
im Gebäude Schwanseestraße 2 (s. Aufteilungsplan Kellergeschoss i. d. Anlage). 

Mietfläche 

Entsprechend dem im Amtsgericht München, Grundbuchamt, beschafften Auftei-
lungsplan Az. 93/103262 zur Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 03.11.1993 
ergibt sich die bewertungstechnische Mietfläche wie folgt:  

Erdgeschoss (Hauptmietfläche)

Ladenlokal ca. 388,20 m²
Lager ca. 19,40 m²
Kühlraum ca. 8,20 m²
Abstellraum (bei Treppe) ca. 1,70 m²
Vorraum ca. 9,90 m²
Büro ca. 10,10 m²

ca. 437,50 m²
Putzabzug ca. -3% -13,13 m²
Summe Hauptmietfläche rd. 424,00 m ²
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Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermittlung ausreichend. 

Anmerkung: 
In der Jahresabrechnung 2023 vom 18.11.2024 ist die Mietfläche mit 430 m² angege-
ben. 

Grundriss 

Die Innenbesichtigung des gegenständlichen Ladenlokals Nr. 58 war nicht möglich. 
Auch waren die Scheiben vollständig mit Folie abgeklebt, sodass hinsichtlich des tat-
sächlichen Grundrisses kein Eindruck gewonnen werden konnte. Der Eingang in das 
Ladenlokal erfolgt von Osten von der Schwanseestraße aus über eine gebäudeüber-
dachte, zweiflüglige elektrische Glasschiebetüre. Eine weitere Zugangsmöglichkeit ist 
von Westen über den rückwärtigen Hofbereich gegeben. 

Kellergeschoss (Nebennutzungsfläche)

Keller ca. 2,70 m²
Lager ca. 110,00 m²
Aufenthaltsraum ca. 19,40 m²
Abstellraum ca. 1,30 m²
WC ca. 2,10 m²
WC ca. 2,10 m²
WC ca. 2,10 m²
WC ca. 1,80 m²
Abstellraum ca. 4,20 m²

ca. 145,70 m²
Putzabzug ca. -3% -4,37 m²
Summe Nebennutzfläche rd. 141,00 m ²
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Ausstattungs- und Unterhaltungszustand 

Die Innenbesichtigung des gegenständlichen Ladenlokals Nr. 58 war nicht möglich. 

Insofern können hinsichtlich der Ausstattung und des Unterhaltungszustands keine 

Aussagen getroffen werden. Auch wurden diesbezüglich seitens des Eigentümers 

keinerlei Angaben gemacht. Von einem der das Verfahren betreibenden Gläubiger 

wurde eine Kostenschätzung vom 21.11.2024 über rd. 44.000 € und ein Angebot 

vom 04.12.2024 über rd. 208.000 € für erforderliche bauliche Maßnahmen nach Aus-

zug des bisherigen Nutzers übersandt (s. Kostenschätzung vom 21.11.2024 bzw. An-

gebot vom 04.12.2024 i. d. Anlage).  

Hinweis: 
Die Überprüfung der voraussichtlich aufzuwendenden monetären Belastung durch 
den Unterzeichner war nicht möglich. Somit bleibt im gegenständlichen Zwangsver-
steigerungsverfahren jedem Bietinteressenten die Einschätzung der tatsächli-
chen (finanziellen) Beeinträchtigung letztendlich selbst überlassen. 

2.8 Angaben zur Bewirtschaftung (nachrichtlich/unverbindlich) 

Nutzung 

Im gegenständlichen Bewertungsobjekt wurde durch eine bekannte Firma ein Le-
bensmitteleinzelhandel betrieben; die Rückgabe erfolgte am 30.10.2024. Seitdem 
wurde das Objekt zur Vermarktung angeboten. Angaben, ob bzw. an wen eine An-
schlussvermietung zum Stichtag erfolgt ist, wurden nicht gemacht. 

Erhaltungsrücklage 

Gemäß Jahresabrechnung 2023 vom 18.11.2024 betrug die Höhe der  
Erhaltungsrücklage zum 31.12.2023 rd. 531.000 €

Hausgeld 

Das monatliche Hausgeld betrug entsprechend dem Wirtschaftsplan 2024  
vom 27.02.2024 zum Stichtag rd. 1.610 €

\0 
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2.9 Drittverwendungsfähigkeit 

Aufgrund der relativ geringen Passantenfrequenz im gegenständlichen Bereich sowie 
der vorhandenen Grundrissstruktur dürfte das Objekt für Betriebe, die keiner dauern-
den Passantenfrequenz bedürfen und „bewusst“ vom Kunden angefahren werden 
oder weitgehend autark auch ohne Kundenbesuch geführt werden können, wie z. B. 
Ausstellung, Dienstleistung oder Fach- und Einzelhandel, geeignet sein. 

2.10 Marktentwicklung  

Auf dem Münchner Immobilienmarkt ist im 1. – 3. Quartal 2025 die Anzahl der Kauf-
verträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 % gestiegen. Der Geldumsatz 
mit insgesamt rd. 7,6 Milliarden Euro, lag dabei 9 % unter dem Vorjahresniveau.  

Auf dem Wohnungs- und Teileigentumsmarkt (z. B. Büros, Läden, Garagen) stieg 
die Verkaufsanzahl im 1. – 3. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um  
12 %. Unter den rund 7.250 verkauften Eigentumswohnungen und Teileigentumsob-
jekten waren rund 930 Neubauobjekte. Der Geldumsatz ist im Betrachtungszeitraum 
ebenfalls gestiegen und lag 15 % über dem Vorjahresniveau. 
Quelle: Herbstanalyse 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München 

Die anhaltende konjunkturelle Flaute sowie geopolitische Konflikte strahlen auch auf 
den Einzelhandel und das Gastgewerbe aus. Ängste um die Jobsicherheit und um 
wieder ansteigende Verbraucherpreise dämpfen die Konsumstimmung der Men-
schen im Herbst 2025 weiterhin maßgeblich. Die Einzelhandelsvermietungsmärkte 
erholen sich unter diesen schwierigen Marktbedingungen dennoch sukzessive. Ge-
rade in guten, hoch frequentierten Lagen finden sich bei freiwerdenden Geschäftsflä-
chen rasch wieder Nachmieter. 

Die Ladenmieten (Neuvertragsmieten) im Bayern-Durchschnitt stabilisierten sich zu-
letzt zunehmend, im aktuellen Untersuchungszeitraum Frühjahr zu Herbst 2025 war 
lediglich eine leichte Abwärtstendenz zu beobachten. In den begehrten 1a-Ge-
schäftskernlagen wurde für kleinere Läden ein Minus von 0,5 % ermittelt, während 
größere Ladeneinheiten im Halbjahresvergleich preisstabil blieben. 
Quelle: IVD-Gewerbemarktbericht Bayern Herbst 2025 
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2.11 Zusammenfassung und Beurteilung 

Das gegenständliche Anwesen ist in Obergiesing am südwestlichen Rand des Gie-
singer Bahnhofplatzes, der Anfang 2000 neu überplant wurde und seitdem als Stadt-
teilzentrum (Ärzte-/Büro- und Ladenzentrum) dient, unmittelbar westlich der durch 
den Individualverkehr tageszeitlich unterschiedlich stark frequentierten Schwansee-
straße mit eingeschränkter Visibilität und relativ geringer Passantenfrequenz gele-
gen. Grundsätzlich nachteilig ist die sehr angespannte Parkplatzsituation im gegen-
ständlichen Bereich zu beurteilen, die jedoch durch die sehr gute Anbindung an die 
öffentlichen Verkehrsmittel kompensiert wird. Infrastrukturelle und öffentliche Einrich-
tungen sind in der näheren Umgebung ausreichend vorhanden.  

Das ca. Anfang der 1960er Jahre errichtete, zum Stichtag ca. 63 Jahre alte Anwesen 
stellt sich zum Stichtag, soweit von außen erkennbar, in einem dem Baujahr entspre-
chenden, relativ einfach gepflegten und wenig repräsentativen Allgemeinzustand dar. 
Die Bauausführung dürfte weitgehend den damaligen Anforderungen an Schall-, je-
doch nicht den heutigen an Wärmeschutz entsprechen; laut Energieausweis ist das 
Gebäude der Energieeffizienzklasse „C“ zuzuordnen. Laut der in Vorlage gebrachten 
Beschlusssammlung der Eigentümergemeinschaft wird die laufend anfallende In-
standhaltung regelmäßig vorgenommen. Angaben über wertrelevante Baumängel 
oder -schäden sowie demnächst fällige Sonderumlagen wurden nicht gemacht bzw. 
waren der Beschlusssammlung nicht zu entnehmen. Insofern wird bei der nachfol-
gernden Bewertung der mangelfreie Zustand der aufstehenden Bebauung samt Tief-
garage und Außenanlagen angenommen. 

Das gegenständliche Ladenlokal Nr. 58 befindet sich im Erdgeschoss und ist nach 
Osten zur Schwanseestraße gerichtet. Die Innenbesichtigung des Bewertungsobjekts 
war nicht möglich. Insofern können hinsichtlich der Ausstattung und des Unterhal-
tungszustands keine Aussagen getroffen werden. Auch wurden diesbezüglich sei-
tens des Eigentümers keinerlei Angaben gemacht. Das Objekt wurde bis Herbst 
2024 als Lebensmittelmarkt genutzt und verfügt über einen funktional geschnittenen 
Grundriss für eine derartige Nutzung. Nachteilig ist, dass dem Objekt keine Stell-
plätze zugewiesen sind. Besonders nachteilig ist (laut Luftbild) das Fehlen einer aus-
reichend bemessenen Ladezone auf dem Grundstück sowie dass laut Aufteilungs-
plan kein Lastenaufzug o. ä. vorhanden ist. Zum Stichtag wurde das Objekt zur Ver-
mietung angeboten. Aufgrund des variabel gestaltbaren Grundrisses wären auch an-
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dere Nutzungen als die bislang vorhandene denkbar. Das Objekt ist somit für Be-
triebe, die keiner dauernden Passantenfrequenz bedürfen und „bewusst“ vom Kun-
den angefahren werden oder weitgehend autark auch ohne Kundenbesuch geführt 
werden können, geeignet. Laut dem/der in Vorlage gebrachten Angebot/Kosten-
schätzung ist einer erheblicher Instandhaltungs-/Renovierungsstau gegeben. Die 
Überprüfung der voraussichtlich aufzuwendenden monetären Belastung durch den 
Unterzeichner war jedoch nicht möglich. Somit bleibt im gegenständlichen 
Zwangsversteigerungsverfahren jedem Bietinteressenten die Einschätzung der 
tatsächlichen (finanziellen) Beeinträchtigung letztendlich selbst überlassen. 

Marktbeobachtungen lassen insbesondere bei älteren, energetisch nicht sanierten 
Gebäuden eine deutliche Kaufzurückhaltung erkennen. Die Käuferakzeptanz und 
Vermarktungsmöglichkeit des gegenständlichen Bewertungsobjekts werden aufgrund 
der vorne gemachten Ausführungen sowie der wesentlichen wertrelevanten Merk-
male, also Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage, generell als einge-
schränkt und von preislichen Zugeständnissen abhängig beurteilt. 

\0 
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3.0 Bewertungskriterien 

3.1 Schätzungsgrundlage und Wahl des Wertermittlungsverfahrens  

Nachfolgende Wertermittlung wird in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungsver-
ordnung (ImmoWertV) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Modellkonformi-
tät (§ 10 i. V. m. § 53) durchgeführt. 

Nach § 6 der ImmoWertV sind für die Wertermittlung grundsätzlich das Vergleichs-
wert-, Ertragswert- bzw. Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzu-
ziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berück-
sichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und 
der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfü-
gung stehenden Daten, zu wählen. Die Auswahl des/r anzuwendenden Verfahren/s 
liegt im sachverständigen Ermessen des Gutachters, wobei die Gepflogenheiten des 
Immobilienmarktes jeweils zu berücksichtigen sind. Der Verkehrswert ist aus dem 
Verfahrenswert des/r angewendeten Wertermittlungsverfahren/s unter Würdigung 
seiner/ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. Grundsätzlich ist es völlig ausreichend, le-
diglich ein Wertermittlungsverfahren anzuwenden, wenn es das Geschehen des 
Grundstücksmarkts widerspiegelt. 

Die Wertermittlung nach dem Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) ist 
in der Regel sowohl bei unbebauten als auch bebauten Grundstücken, die mit weit-
gehend typisierten Gebäuden, insbesondere Wohngebäuden, bebaut sind, sowie bei 
Wohnungs- und Teileigentum anzuwenden, bei denen sich der Grundstücksmarkt an 
Vergleichspreisen orientiert.  

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) ist sinnvoll 
und damit sachgerecht, wenn das zu bewertende Grundstück dazu bestimmt ist, 
nachhaltig Erträge zu erzielen, wie z. B. bei Mietwohnhäusern, Geschäfts- und Ge-
werbegrundstücken einschließlich Handelsunternehmen. 

Das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) eignet sich für die Verkehrswert-
ermittlung von Grundstücken, die vornehmlich nach der Art ihrer Bebauung nicht auf 
eine möglichst hohe Rendite im Verhältnis zu den aufgewandten Kosten ausgelegt 
sind. Hier sind in erster Linie Eigenheime (Ein- und Zweifamilienhäuser und Villen) zu 
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nennen, die üblicherweise zum Zwecke der Eigennutzung gebaut und gekauft wer-
den. 

Nach § 194 BauGB ist der Verkehrswert (Marktwert) wie folgt definiert: 

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Ge-
gebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 
Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Nachfolgende Wertermittlung wird nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren
durchgeführt, wie es in der Regel bei Grundstücken anzuwenden ist, bei denen der 
nachhaltig erzielbare Ertrag für die Werteinschätzung am Markt im Vordergrund 
steht. Dabei wird auf die Gepflogenheiten des örtlichen Grundstücksmarkts abge-
stellt. Nachrichtlich/informativ wird der so ermittelte Wert anhand von Marktdaten auf 
Plausibilität geprüft. 

3.2 Grundstücks- und Gebäudedaten 

Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag: 06.11.2025

Grundstück:

Fl.Nr. 15887, Gemarkung Giesing: 2.952 m²

Aufstehende Bebauung:

Baujahr: ca. 1962
Alter des Gebäudes zum Stichtag: 2025 - 1962 ca. 63 Jahre
Übliche Ø wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer (GND): ca. 80 Jahre

80 Jahre - 63 Jahre ca. 17 Jahre

Ladenlokal Nr. 58:

Miteigentumsanteil am Grundstück
gemäß Grundbuchauszug vom 92,12/1.000 271,94 m²

(2.952 m² / 1.000 x 92,12)
Stockwerkslage: EG/KG
Ausrichtung: Osten
Hauptmietfläche (HMF) im Erdgeschoss lt. Aufteilungsplan: ca. 424,00 m²
Nebenmietfläche (NMF) im Kellergeschoss lt. Aufteilungsplan: ca. 141,00 m²
Gesamtmietfläche (MF): 565,00 m²
Sondernutzungsrechte: keine

19.12.2024:

Rechnerische Ø Restnutzungsdauer (RND) 
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4.0 Wertermittlung 

Vorbemerkung/Erläuterung: 

Wie bereits vorne erwähnt, wird nachfolgende Wertermittlung nach dem vereinfach-
ten Ertragswertverfahren durchgeführt. Das vereinfachte Ertragswertverfahren findet 
Anwendung bei der Ermittlung des Werts von bebauten Grundstücken mit baulichen 
Anlagen mit langer Restnutzungsdauer, insbesondere bei Eigentumswohnanlagen. 
Dabei entfällt die Ermittlung des Bodenwerts, denn dessen Anteil am Ertragswert ten-
diert mit wachsender Restnutzungsdauer gegen eine zu vernachlässigende Größe, 
sodass sich der Ertragswert von Objekten mit längerer Restnutzungsdauer allein 
durch die Kapitalisierung des nachhaltig erzielbaren Reinertrages ermitteln lässt. So-
mit stellt sich das vereinfachte Ertragswertverfahren wie folgt dar: 

Marktmiete/Jahresrohertrag 
– üblicherweise nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten 
= Jahresreinertrag 
x Rentenbarwertfaktor 
= Barwert des Reinertrags (vorläufiger Ertragswert) 
± Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
= Ertragswert des Grundstücks 

4.1 Mietansätze (Marktmiete/Jahresrohertrag) 

Bei der Ermittlung des Jahresrohertrages werden die Einnahmen (Mieten, Pachten, 
Werbeeinnahmen usw.) angesetzt, die als nachhaltig erzielbar erachtet werden. Lie-
gen die tatsächlichen Erträge unter diesen und ist eine entsprechende Anhebung 
kurzfristig nicht möglich (z. B. aufgrund längerfristiger Verträge oder wegen gesetzli-
cher Begrenzung der Mietsteigerungen wie z. B. Kappungsgrenze oder Mietpreis-
bremse), sind die Mindereinnahmen zu kapitalisieren und als Negativposten (negati-
ver Sonderwert) zu berücksichtigen. Die umlegbaren Nebenkosten (gemäß BetrKV) 
werden nicht berücksichtigt, da diese vom Mieter getragen werden und aus Sicht des 
Eigentümers als durchlaufende Posten zu bewerten sind. 

Wiedervermietungsmiete 

In den einschlägigen Internetportalen wurde zum Stichtag eine Vielzahl an Ladenlo-
kalen mit variablen Größen in vergleichbaren Lagen in einer Spanne von rd. 
17,50 €/m² bis 24,00 €/m² Hauptnutzfläche inklusive dazugehöriger Nebennutzflä-
chen angeboten. Büroflächen werden im gegenständlichen Bereich für rd. 14,00 €/m²
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bis 29,00 €/m² Hauptnutzfläche inklusive dazugehöriger Nebennutzflächen angebo-
ten. Dabei handelt es sich um unverhandelte Angebotsmieten. 

Objektspezifische Mietansätze (Marktmiete/Jahresrohertrag): 

Unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale, insbesondere Art, Größe, 
Beschaffenheit und Lage, wird bei der nachfolgenden Wertermittlung zum Stichtag 
folgende kalkulatorische, durchschnittlich marktüblich erzielbare jährliche Nettokalt-
miete (Jahresrohertrag) in Ansatz gebracht: 

Hinweis: 
Der Verkehrswert für Objekte der vorliegenden Art (Renditeobjekte) bemisst sich auf 
Grundlage der Rendite zum Stichtag und den zukünftigen Vermarktungschancen. 
Dabei werden bei Objekten mit langfristigen Mietvertragsvereinbarungen mit einem 
solventen Mieter regelmäßig höhere Verkaufspreise erzielt als bei Objekten mit kur-
zen Mietvertragslaufzeiten und höherem Risiko. Auch die Höhe der Umlage der an-
teiligen Bewirtschaftungskosten auf den Mieter spielt hierbei eine wichtige Rolle. In-
sofern ist der Verkehrswert des gegenständlichen Bewertungsobjekts vorrangig von 
der Qualität der vorhandenen und zukünftigen Mietvertragsgestaltung abhängig, da 
ein Erwerber letztendlich in die mietvertraglichen Vereinbarungen unter Renditege-
sichtspunkten investiert. Bei Abweichung von den dieser Wertermittlung zugrunde 
gelegten wertbildenden Faktoren, insbesondere der angenommenen marktüblich er-
zielbaren Nettokaltmiete, kann der Kaufpreis sowohl positiv als auch negativ vom er-
mittelten Verkehrswert abweichen, gegebenenfalls wäre eine entsprechende Modifi-
zierung der Wertermittlung erforderlich! 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mietansätze im Rahmen der hier 
vorliegenden Bewertung nach allgemeiner Kenntnis des örtlichen Mietmarktes in 
freier Einschätzung ohne gesicherte statistische Einzelerhebung angesetzt werden. 
Die Ansätze werden aus vorab zitierten Marktdaten hergeleitet. Die Mietansätze die-
nen ausschließlich zur Ermittlung des Ertragsanteils in diesem Gutachten und sind 

Fläche rd. / Ø €/m² Ø Miete
Bezeichnung der Mietsache Anzahl p. Monat p. Monat rd.
Laden Nr. 58

Hauptmietfläche 424 m² x 19,50 €/m²  = 8.268 €
inklusive Nebenmietfläche 141 m² x 0,00 €/m²  = 0 €

Monatlicher Rohertrag: 565 m² rd. 8.268 €
(dies entspricht Ø rd. 19,50 €/m² Mietfläche)

\0 
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ggf. für andere Zwecke nicht verwendbar. So genügen sie z. B. gerichtlichen Anfor-
derungen, wie sie an Mietgutachten bei Mieterhöhungsverlangen im Zuge von ver-
mögens- und unterhaltsrechtlichen Verfahren usw. gestellt werden, nicht. 

4.2 Betriebskosten 

Die Betriebskosten sind in den ermittelten Nettokaltmieten nicht enthalten. Sie wer-
den marktüblich neben der Nettokaltmiete als Umlage erhoben und sind damit als 
durchlaufender Posten nicht Bestandteil des Rohertrages. Sie bleiben daher bei den 
Bewirtschaftungskosten ohne Ansatz.  

4.3 Bewirtschaftungskosten 

„Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zu-
lässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umla-
gen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind“ (§ 32 (1) ImmoWertV). Zu den 
berücksichtigungsfähigen Bewirtschaftungskosten gehören die Verwaltungskosten, 
die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis sowie die Betriebskosten im Sinne 
des § 556 (1) 2 BGB.  

Anmerkung: 
Die Betriebskosten im Sinne des § 556 (1) 2 BGB umfassen die umlagefähigen Be-
triebskosten, die der Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf den Mieter 
umlegen will. Im hier gegebenen Fall wird jedoch darauf abgestellt, dass sämtliche 
umlagefähigen Betriebskosten entsprechend den Gepflogenheiten des örtlichen 
Grundstücksmarktes auf die Mieter umgelegt werden. 

Verwaltungskosten: „Verwaltungskosten umfassen insbesondere die Kosten der zur 
Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kos-
ten der Aufsicht und die Kosten der Geschäftsführung sowie den Gegenwert der von 
Eigentümerseite persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit“ (§ 32 (2) ImmoWertV).

Instandhaltungskosten: „Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die im langjäh-
rigen Mittel infolge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zu-
grunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlagen während ihrer Restnutzungs-
dauer marktüblich aufgewendet werden müssten“ (§ 32 (3) ImmoWertV).  
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Das Mietausfallwagnis (§ 32 (4) ImmoWertV) umfasst 

1. das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände 
von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermie-
tung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind, 

2. das Risiko von bei uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei vorübergehen-
dem Leerstand anfallenden, vom Eigentümer zusätzlich zu tragenden Bewirt-
schaftungskosten sowie  

3. das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, auf 
Aufhebung eines Mietverhältnisses oder auf Räumung.  

In Anlehnung an die II. Berechnungsverordnung werden hierfür jährlich in Ansatz ge-
bracht: 

 Verwaltungskosten, pauschal ca. 430 €

 Instandhaltungskosten, je m² Mietfläche 11 €/m²

 Mietausfallwagnis 4 % 

4.4 Wirtschaftliche Gesamt-/Restnutzungsdauer 

Die Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre, in denen die bauliche Anlage vo-
raussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Maßgebend ist die wirtschaftli-
che Restnutzungsdauer (RND), nicht die restliche technische Lebensdauer der bauli-
chen Anlage. Die Restnutzungsdauer wird durch die nach Marktverhältnissen wirt-
schaftliche Nutzbarkeit bestimmt, sie ist in der Regel kürzer als die technische „Rest-
lebensdauer“. Andererseits ist die Restnutzungsdauer eine modelltheoretische Größe 
zur Übertragung von Erkenntnissen aus erfolgten Transaktionen. Aufgrund der Be-
sonderheiten des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), wie z. B. der Unauflöslich-
keit der Gemeinschaft und der Verpflichtung zum Wiederaufbau, ist bei größeren Ei-
gentumsgemeinschaften regelmäßig von einer „ewigen“ Restnutzungsdauer auszu-
gehen. Die angesetzte Restnutzungsdauer stellt jedoch keine Prognose der tatsächli-
chen zukünftigen Restnutzungsdauer dar. 

\0 
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4.5 Liegenschaftszinssatz/Barwertfaktor 

Liegenschaftszinssätze sind laut § 21 (2) ImmoWertV Kapitalisierungszinssätze, mit 
denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt 
marktüblich verzinst werden. Dabei ist gemäß § 33 ImmoWertV i. V. m § 9 Im-
moWertV auf den an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatz abzustellen. 

Vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landes-
hauptstadt München werden keine Liegenschaftszinssätze für Teileigentumsobjekte 
ermittelt.  

Laut Jones Lang LaSalle lagen die Renditen für Fachmärkte in München zuletzt in ei-
ner Spanne von rd. 5,0 % – 6,0 %. 

Für die Ableitung des Liegenschaftszinssatzes gelten u. a. folgende allgemeine 
Grundsätze: 

Abschlag vom Liegenschaftszins Zuschlag zum Liegenschaftszins 

gute bis sehr gute Lage schlechte bis sehr schlechte Lage
große Nachfrage geringe Nachfrage 
wachsende Bevölkerung abnehmende Bevölkerung 
eher Eigennutzer eher Kapitalanleger 
Funktionalität; gute Drittverwendungsfä-
higkeit 

Individualität; geringe Drittverwendungs-
fähigkeit 

geringes bis besonders geringes wirt-
schaftliches Objektrisiko; gesicherte 
Nachhaltigkeit der Einnahmen; geringes 
Leerstandsrisiko

erhöhtes bis besonders hohes wirt-
schaftliches Objektrisiko; nicht gesi-
cherte Nachhaltigkeit der Einnahmen; 
hohes Leerstandsrisiko

besonders niedrige Mieteinnahmen besonders hohe Mieteinnahmen 

Das Bewertungsobjekt befindet sich am südwestlichen Rand des Giesinger Bahnhof-
platzes in wenig repräsentativer, durchschnittlicher Geschäftslage mit eingeschränk-
ter Visibilität und relativ geringer Passantenfrequenz. Zum Stichtag wurde eine Viel-
zahl an Ladenlokalen variabler Größen in vergleichbaren Lagen angeboten. Die Ver-
mietbarkeit wird aufgrund der vorne aufgezeigten objektspezifischen Eigenschaften 
als eher eingeschränkt, das Leerstandsrisiko bzw. die Mieterfluktuation als relativ 
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hoch beurteilt. Diese Einschätzung wird bestätigt, da das Objekt bereits seit länge-
rem zur Vermarktung angeboten wurde. Deshalb wird im konkreten Fall nach billigem 
sachverständigem Ermessen unter Berücksichtigung der objektspezifischen Parame-
ter und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation zum Stichtag ein objektspezifisch 
angepasster Liegenschaftszinssatz von rd. 5,5 % als marktüblich geschätzt. 

Bei einer angenommenen „ewigen“ Restnutzungsdauer von ca. 100 Jahren und ei-
nem objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz in Höhe von rd. 5,5 %  
ergibt sich als Barwertfaktor: 18,096 

4.6 Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse 

Die Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse gemäß § 7 ImmoWertV ist 
bereits durch den Ansatz von marktüblichen erzielbaren Erträgen (kalkulatorische 
Durchschnittsmiete) sowie des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssat-
zes erfolgt, sodass keine weitere Anpassung erforderlich ist. 

4.7 Objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Gemäß § 8 (3) ImmoWertV (besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale –
boG) ist, falls erforderlich, für die ordnungsgemäße Erhaltung zum Stichtag ein ange-
messener pauschaler Abschlag (Werteinfluss) auf den vorläufigen Verfahrenswert 
wertmindernd zu berücksichtigen. 

Die (Innen-)Besichtigung der gegenständlichen Bewertungsobjekte war nicht mög-
lich. Mangels Innenbesichtigung können hinsichtlich der Ausstattung und des Unter-
haltungszustandes keine Aussagen getroffen werden. Laut dem/der in Vorlage ge-
brachten Angebot/Kostenschätzung ist ein erheblicher Instandhaltungs-/Renovie-
rungsstau gegeben, wobei die veranschlagten Kosten für deren Behebung erheblich 
voneinander divergieren. Eine Überprüfung der voraussichtlich aufzuwendenden mo-
netären Belastung durch den Unterzeichner war nicht möglich. Deshalb wird bei der 
nachfolgenden Bewertung auf das konkrete Angebot vom 04.12.2024 abgestellt und 
ein pauschaler Abschlag (Werteinfluss) in Höhe von ca. 210.000 € auf den vorläufi-
gen Ertragswert wertmindernd in Abzug gebracht.  
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Anmerkung: 
Jedem Bietinteressenten bleibt somit die Einschätzung der tatsächlichen (fi-
nanziellen) Beeinträchtigung letztendlich selbst überlassen. Zudem obliegt der 
Preis, zu welchem das gegenständliche Bewertungsobjekt ersteigert wird, allein der 
Risikobereitschaft des jeweiligen Bietinteressenten. 

4.8 Ertragswertberechnung 

J a h r e s r o h e r t r a g: 8.268 € x 12 Mon. = 99.220 €
abzüglich pauschalierte Bewirtschaftungskosten (p. Jahr):
Verwaltungskosten: 1 psch. x 430 €  = 430 €
Instandhaltungskosten: 565 m² x 11 €/m²  = 6.215 €
Mietausfallwagnis: 99.220 € x 4,00%  = 3.969 €

10.614 €
Dies entspricht etwa 10,7% der jährlichen Nettokaltmiete: rd. -10.610 €

J a h r e s r e i n e r t r a g: rd. 88.610 €

Barwertfaktor bei einer Restnutzungdauer von: 100 Jahren
und einem Liegenschaftszinssatz von: 5,50%
Barwertfaktor: 18,096
Jahresreinertrag  x  Barwertfaktor: rd. 1.603.487 €

Vorläufiger Ertragswert (Barwert des Reinertrages): gerundet: 1.603.000 €

Kennzahlen:
Ertragswert/Hauptmietfläche: (1.603.000 € / 424 m²) rd. 3.781 €/m²
Ertragswert/Jahresrohertrag: (1.603.000 € / 99.220 €) rd. 16-fache
Ertragswert/Jahresreinertrag: (1.603.000 € / 88.610 €) rd. 18-fache

Berücksichtigung objektspezifischer Grundstücksmerkmale :
Werteinfluss wegen Reparatur-/Unterhaltungs-
stau, lt. vorliegendem Angebot, ca.: -210.000 €

(dies entspricht je m² Mietfläche, ca. 495 €/m²)

rd. rd. 1.393.000 €
Ertragswert: gerundet: 1.390.000 €

Kennzahlen:
Ertragswert/Hauptmietfläche: (1.390.000 € / 424 m²) rd. 3.278 €/m²
Ertragswert/Jahresrohertrag: (1.390.000 € / 99.220 €) rd. 14,0-fache
Ertragswert/Jahresreinertrag: (1.390.000 € / 88.610 €) rd. 15,7-fache
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5.0 Plausibilitätskontrolle (nachrichtlich/informativ) 

Mittelbarer Preisvergleich: 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt 
München veröffentlicht in seinen Geschäftsstellenberichten keine Marktdaten, wie  
z. B. durchschnittliche Kaufpreise für Büro-/Gewerbe-/Ladeneinheiten mit unter-
schiedlichen Lagequalitäten in München. 

Unmittelbarer Preisvergleich: 

Die nachfolgenden Vergleichspreise (Wiederverkäufe) wurden auf Antrag bei der Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses zum Stichtag benannt bzw. aus der Kauf-
preissammlung des Sachverständigen entnommen. 

Die vom zuständigen Gutachterausschuss bzw. aus der eigenen Datensammlung 
des Sachverständigen aus dem gegenständlichen Bereich und der näheren Umge-
bung des Bewertungsobjektes herangezogenen Vergleichsobjekte weisen gegen-
über dem Bewertungsobjekt hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale Unter-
schiede, insbesondere nach Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage und dem 
Zeitpunkt der Veräußerung auf, wobei die detaillierte Ausstattungsqualität sowie der 
Unterhaltungszustand der Vergleichsobjekte aufgrund des gegebenen und zugängli-
chen Datenmaterials der Kaufpreissammlung nicht bekannt sind.  

Die ausgewählten Vergleichsobjekte werden mit dem gegenständlichen Bewertungs-
objekt hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale, insbesondere der Art, 
Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage und dem Zeitpunkt der Veräußerung, 
in Bezug gesetzt. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Wertkriterien wird 
durch entsprechende Zu- und Abschläge vorgenommen und das arithmetische Mittel, 
wie nachfolgend dargestellt, gebildet: 
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*Zu-/Abschlag wegen Makro-/Mikrolage, Marktlage/Verkaufszeitpunkt, Größe, Ausrichtung, unvermietet/vermietet, Lift usw. 

Der geschätzte Werteinfluss (Summe der individuellen Zu- und Abschläge) der ge-
genüber dem Bewertungsobjekt abweichenden Merkmale ist als Anpassung an die 
Qualität des Bewertungsobjekts zu verstehen, d. h. schlechtere Qualitätsmerkmale 
eines Vergleichsobjektes führen zu positiver Anpassung und umgekehrt. 

Die benannten Objekte liegen im Stadtgebiet in weitgehend vergleichbaren Lagen 
und stellen eine Auswahl aus der Kaufpreissammlung der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München 
bzw. des Sachverständigen dar. Die Lagen der einzelnen angeführten Vergleichsob-
jekte sind dem Sachverständigen bekannt, werden jedoch aus Datenschutzgründen 
hier nicht angeführt. 

zu   1) Zurückliegender Verkauf; weitgehend vergleichbare durchschnittliche, gut be-
lebte Geschäftslage mit guter Visibilität; wesentlich kleinere, vermietete Ge-
werbeeinheit wesentlich jüngerer Baualterskategorie inklusive dazugehöriger 
Nebennutzflächen 

zu   2) Zurückliegender Verkauf; weitgehend vergleichbare durchschnittliche, wenig 
belebte Geschäftslage mit guter Visibilität; wesentlich kleinere, vermietete 
Gewerbeeinheit gleicher Baualterskategorie inklusive dazugehöriger Neben-
nutzflächen 

zu   3) Zurückliegender Verkauf; gut vergleichbare gute, gut belebte Geschäftslage 
mit guter Visibilität; wesentlich kleinere, nicht vermietete Gewerbeeinheit we-
sentlich jüngerer Baualterskategorie inklusive dazugehöriger Nebennutzflä-
chen 

markt-/objekt-
*Summe spezifisch
Zu-/Ab- angepasster

Nutz- Bau- Ge- ver- schlag vorläufiger
Nr. Datum Art fläche jahr Lage schoss mietet Kaufpreis  +/- Vergle ichswert

1 Mrz 23 Laden 137 m² 1980 mittel EG ja 3.723 €/m² -5% 3.537 €/m²
2 Dez 24 Laden 180 m² 1968 mittel EG ja 3.870 €/m² 0% 3.870 €/m²
3 Dez 24 Laden 122 m² 1984 gut EG nein 4.106 €/m² -5% 3.901 €/m²
4 Apr 25 Laden 165 m² 1956 mittel EG nein 3.866 €/m² 0% 3.866 €/m²

Hieraus errechnet sich als arithmetisches Mittel rd. 3.890 €/m ² 3.790 €/m ²

Kaufpreisspanne: min. rd. 3.720 €/m² 3.540 €/m²
max. rd. 4.110 €/m² 3.900 €/m²

Medianwert: rd. 3.870 €/m² 3.870 €/m²
Standardabweichung: rd. 160 €/m² 170 €/m²

rd. 4,11% 4,49%
Differenz Kaufpreis/Kaufpreis': rd. -2,57%
Mittelwert Nutzfläche: rd. 151 m²
Mittelwert Baujahr: rd. 1972
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zu   4) Gut vergleichbare durchschnittliche, gut belebte Geschäftslage mit guter Visi-
bilität; wesentlich kleinere, nicht vermietete Gewerbeeinheit älterer Baual-
terskategorie inklusive dazugehöriger Nebennutzflächen 

Die Bandbreite der Kaufpreise lässt die Individualität der einzelnen Objekte erken-
nen. Die Auswertung der angepassten Vergleichspreise ergab, dass der wahrschein-
lichste Kaufpreis für das Ladenlokal Nr. 58 in einer Spanne zwischen rd. 3.540 € bis 
3.900 € je m² Hauptmietfläche liegt. Der arithmetische Mittelwert der Verkaufspreise 
beträgt rd. 3.790 €/m² mit einer sehr geringen Standardabweichung (Varianz) von le-
diglich rd. 4 %, der Medianwert liegt bei rd. 3.870 €/m². 

Fazit 

Der vorne unter 4.0 ermittelte vorläufige Verfahrenswert, ohne den pauschalen Ab-
schlag (Werteinfluss) gemäß § 8 (3) ImmoWertV (boG), für das gegenständliche Be-
wertungsobjekt in Höhe von rd. 3.781 €/m² Hauptmietfläche liegt im mittleren Span-
nenbereich des unmittelbaren Preisvergleichs und erscheint aufgrund der aufgezeig-
ten objektspezifischen Merkmale plausibel. 
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6.0 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das gegenständliche Ladenlokal Nr. 58 mit insgesamt rd.  
565 m² Mietfläche im Erd- und Kellergeschoss im Anwesen Schwanseestraße 2 in 
81539 München wird anhand des Ertragswertverfahrens abgeleitet. Die wertbestim-
menden Parameter wurden ausführlich erläutert und die Wertansätze begründet. 
Nachrichtlich wurden die so ermittelten Werte mittels aktueller Marktdaten auf Plausi-
bilität geprüft. Es wurde folgender Wert ermittelt: 

Ertragswert 1.393.000 €

Unter Beachtung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und der speziellen Lage 
am Immobilienmarkt, insbesondere der konkreten Lage sowie der im hier gegebenen 
Fall wertbestimmenden Faktoren, wird der fiktiv miet- und lastenfreie Verkehrswert, 
ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Baumängel oder -schäden am Ge-
meinschaftseigentum, des gegenständlichen Bewertungsobjekts im Anwesen 
Schwanseestraße 2 in 81539 München, Grundstück Fl.Nr. 15887, Gemarkung Gie-
sing, zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 06.11.2025 auf (gerundet) 

1.390.000 €
(m. W. eine Million dreihundertneunzigtausend Euro) 

(dies entspricht (1.390.000 € / ca. 424 m² Hauptmietfläche) rd. 3.278 €/m²) 

begutachtet. 

München, den 15. Dezember 2025 

Antonio D. Margherito 

\0 



ÿ Landeshauptstadt 
München 
Kommunalrefsrat 



Stadtplanausschnitt 
(Maßstab ca. 1:10.000) 

81539 München, Schwanseestraße 2 
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Luftbildaufnahme 
(Maßstab ca. 1:5.000) 

81539 München, Schwanseestraße 2 
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Lageplan 
(Maßstab ca. 1:1.000) 

81539 München, Schwanseestraße 2 
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Aufteilungsplan 
(unmaßstäbliche Darstellung) 
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Aufteilungsplan 
(unmaßstäbliche Darstellung) 
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Schwanseestraße 2 in 81539 München 

Außenaufnahmen 

Schlierseestraße n. Norden Schwanseestraße n. Süden 

Deisenhofener Straße n. Westen Ansicht v. Osten 
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Schwanseestraße 2 in 81539 München 

Außenaufnahmen 

Ansicht v. Südosten 



Kostenschätzung vom 21.11.2024 

/ntl* 

21 Noventw 2024 

begenscMt ^^^^HGtevnger Bahnhofsplatz 3 Munchen 

Kostenschätzung: bauliche Maßnahmen 

Sehr geehrte 

wie von Ihnen angefragt darf ich Ihnen hiermit eine freibleibende Kostenschätzung für oben genannten 

Liegenschaft wie folgt zusenden. 

Wir beziehen uns hier auf die Punkte 1-14 aus der e-mad vom 12.11.2024 

Leistungsbeschreibung: 

Pos. Anzahl Leistung Einzelpreis Gesamtpreis 

1 1 Marktdecke vereinzelie Löcher 1.000,00 € 1.000.00 € 

2 1 «oMefdeSocWteeten 4 00000 « 4000.00« 

3 1 Bâchera» tehierdt Oecite und Ftaeenarhdden 1 500.00« 1500.00« 

4 1 Bactrerw Loch in derWvto 1 500.00« 1500.00« 

5 1 Heczkürperrager loee 500.00 « 500.00« 

6 1 MarkttartertUo richt geemchen. Putzachadan 600.00 « 600.00« 

7 1 Erlernung BodvMag Marti 12000.00« 12000.00« 

B 1 ErfltarnungWandtaMen verputzen und atrechen 9000.00« 9000 00« 

9 1 Keleiatgaig Feuchteechaden 900.00 « 900,00« 

10 1 FltatenPutzecäe enttarnen verputzen und ctreichan 100000« 1000.00« 

11 1 Waceerethadan Pereonafoer*ch 1000,00« 1000,00« 

12 1 PutzethâdenPerwnaâan 300.00« 300,00« 

13 1 WCttaNWaMH ?« ?« 

14 1 Rammechutz aaechen 400.00« 400,00« 

15 1 Bauachuttoortanet 1000.00« 1000.00« 

16 1 Maten« 2000,00« 2000,00« 

Geeamt netto 36 700.00« 

MwSt 1900% 607300« 

Getan« brutto 43673.00« 



Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Aufwand und Matenalverbrauch 

Da »«bleibend» KostanetfiMa/tg Ut nur an Gesamten güittg 

Eine EmzMbeaiAag^g «I nur nach Rücksprache mogfch 

Mrt freundiahen Grüßen 



Angebot vom 04.12.2024

Obfekt: Gieseinger Bahnhofplatz 3 

Sehr geehrte Dimka und Herren. 

Anprbol Nr. 

AnprbotidatMn 

Lielcrdatum 

Buv Kundranuraner 

kr Amprechpartsur 

2024/278 
04 12 2024 

vielen Dank fur Ihre Anfrage Wir freuen uns. Ihnen das folgende 

zu können 

1.100 Baustelieneinnchtung 
Md. ContainersteBung 

4.550,00 < 

Kehergeschoss 

1.200. Boden flachen, Treppen. MoMar 130.00 m2 
Arbeitsbereich mit Folie 
abdecken, Menge kann sich nach 
Baustehenbedmgungen erhöhen 

1.300. Fobentrenrwvand 8.00 m2 
Zur Abschonung der Decken 

1.400 Feuchtigkeitsbelastende 247,70 m2 
Winde eutscHagen. entsorgen 
trocknen 
einschlieSbch grundieren und verputzen 

1.500 bestehende Wandfbesen 250,00 m2 
rückbauen entsorgen 
Nachträglich Spachteln und 
Winde streichen 

Summe Positionen 

2,00 C 260,00 € 

18,00 < 144,00 < 

48,50 C 12.013,45 ( 

41,22 < 10. 305,00 < 

27.272,45 C 
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1500.10 liefern und einbauen 250,00 m2 38,50« 

von Wandfliesen inkl. Kleben 

Formate; lOXIOcm 

9 625,00« 

1.600. Feuchtigkeitsbelastende 161.08 m2 48,50 € 

Wande ewtschiagen, entsorgen 

trocknen 

einschließlich grundieren und verputzen 

Bereich Marktleiterbüro 

7.812.38 C 

1.700. Wandmängel 280,00 m2 15,80 € 

Partielle Ausbesserungen 

der Wände inkl. Streichen 

Farbton - Standardweiß 

4.424,00 € 

Erdgeschoss 

1.800. Heizkörper komplett 4,00 Stück 1.100,00 € 4.400,00 € 

1.900. 

1 1000 

11100 

zurückbauen und entsorgen 

Einbau neuer Heizkörper 

Fabrikat: Kermi Therm 

Ruckbau inkl. Entsorgung 

der hohlliegenden Fliesen 

Raume: 

Verkaufsraum 382m2 
TeSefonpi. 5m2 

Kuhlraum 7m2 

Anrichte 12m2 _ 

Kühlraum 10m2 

Untergrundvorbereitun« 

fur die Aufnahme*' 

der SpachtelmaÄnafwne 

416.00 m2 

‘3QpO< 12 480,00 < 

2.704,00« 

Vollflachige Spachtelung 

liefern und einbauen 

^^Spachtelmasse 

Scmhtstärke 2-5mm 

Mel. Untergrunddrundierung 

F&rikat: MC-Bauchemie 

416,00 m2 18,50 < 7.696,00 « 

Summe Positionen 76.413,83 € 
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1.1200. ùefem und einbauen 

von Fhesenkieber inkl. 

Verlegung der F Uesen 

(Bodenbelag »teht noch aus) 

416,00 m2 46,006 18-720,00 6 

1.1300 üefem und verlegen 

von Fkescnbelag 

starte 10mm. 60x60cm 

Fabrikat FliesenMünchen 

416,00 m2 102.50 6 42.640,00 6 

1.1400. 

1 1500. 

1.1600. 

1.1700. 

Demontage und Entsorgung der 

der Abhangdecken 

(Ausführung nur durchgehend) 

Menge nach AufmaS ermittelbar 

liefern und einbauen 

Deckenstander, 

Einbauhöhe max bis 50cm 

Liefern und einbauen 

von DeckenpaneSen 

Fabrikat Knauf 

inkl. Spachtekir^ 

Wände voBfUchig Streichen 

380,00 m2 

350,00 m2 

350,00 m2 

«jojm 

20.006 

16.506 

12,50 6 

Farbton • Standardwert 

\0 
Summe Positionen 

ugL Umsatzsteuer 19% 

Angebotsbetrag 

BeiRückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

7 000,006 

5. 6 

19.530,00 6 

5 000.00 6 

175.078^83 6 

33 264,98 6 

208.343,81 € 
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	AN T O N I O D O M EN I C O M A RG H E RI T O
	GUTACHTEN
	im Auftrag des Amtsgerichts M ünchen, Aktenzeichen: 1514 K 444/2024, über den Verkehrswert (Marktwert) von
	Ladenlokal Nr. 58 mit insgesamt rd. 565 m ² Mietfl äche im Erd- und Kellergeschoss
	im Anwesen Schwanseestra ße 2 in 81 539 M ünchen, Grundst ück Fl.Nr. 1 5887, Ge-markung Giesing
	Wertermittlungs- und Qualit ätsstichtag:
	06.1 1 .2025 (Tag der Ortsbesichtigung)
	Anlagen: Übersichtskarte von M ünchen, Ma ßstab ca. 1 :75.000 Stadtplanausschnitt, Ma ßstab ca. 1 :10.000 Luftbildaufnahme, Ma ßstab ca. 1 :5.000 Lageplan, Ma ßstab ca. 1 :1 .000 Aufteilungsplan, Kellergeschoss mit Kellerr äume Nr. 58 Aufteilungsplan, Erdgeschoss mit Ladenlokal Nr. 58 Fotos in Kopie vom 06.1 1 .2025 Kostensch ätzung vom 21 .1 1 .2024 Angebot vom 04.12.2024
	1 .4 Arbeitsunterlagen
	-  Grundbuchauszug, Amtsgericht M ünchen, Grundbuch von Giesing (Teileigen-tumsgrundbuch), Blatt 42840 vom 19.12.2024, in Kopie -  Auszug aus der Teilungserkl ärung URNr. 3149 vom 22.09.1993, als PDF-Datei -  Auszug aus dem Nachtrag zur Teilungserkl ärung URNr. 41 14 vom 07.12.1993, als PDF-Datei -  Auszug aus dem Aufteilungsplan Az. 93/103262 zur Abgeschlossenheitsbeschei-nigung vom 03.1 1 .1993 mit Grundrissen Keller- und Erdgeschoss, in Kopie -  Auszug aus dem Nachtrag zur Teilungserkl ärung URNr. 2284 vom 16.10.1997, als PDF-Datei -  Auszug aus dem Nachtrag zur Teilungserkl ärung URNr. 1 163 vom 26.05.1998, als PDF-Datei -  Auszug aus der Beschlusssammlung der Eigent ümergemeinschaft vom 1 1 .1 1 .2020 bis 07.03.2022 sowie vom 09.04.2024 bis 1 7.12.2024, als PDF-Datei -  Energieausweis gem ä ß § § 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) zum Energie-verbrauch des Anwesens vom 15.06.2018, als PDF-Datei -  Legionellenpr üfbericht gem ä ß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 24.12.2024, als PDF-Datei -  Auszug aus der Jahresabrechnung 2023 f ür den Zeitraum 01 .01 .2023 bis 31 .12.2023 f ür Ladenlokal Nr. 58 vom 18.1 1 .2024, als PDF-Datei -  Auszug aus den Wirtschaftsplan 2024 f ür den Zeitraum 01 .01 .2024 bis 31 .12.2024 f ür Ladenlokal Nr. 58 vom 27.02.2024, als PDF-Datei -  Kostensch ätzung f ür bauliche Ma ßnahmen der *.* GmbH vom 21 .1 1 .2024, als PDF-Datei -  Angebot f ür bauliche Ma ßnahmen der *.* GmbH vom 04.12.2024, als PDF-Datei -  Immobilienmarktberichte des Gutachterausschusses f ür Grundst ückswerte im Be-reich der Landeshauptstadt M ünchen,
	2.2 Grundbuch
	Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Grundbuchauszug vom 19.12.2024 ist das gegenst ändliche Bewertungsobjekt wie folgt vorgetragen: Bestandsverzeichnis:
	Erste Abteilung (Eigent ümer): Lfd. Nrn. 1 – 3 gel öscht
	Lfd. Nr. 4 anonymisiert
	Zweite Abteilung (Lasten und Beschr änkungen):
	Bewilligung vom 08.07.1963, 19.07.1963 – URNr. 1338/Notar *.* –; eingetragen am 10.04.1961 ; hierher sowie auf die f ür die übrigen Miteigentumsanteile angelegten Bl ätter übertragen am 31 .01 .1994.
	Erdgeschoss
	Kellergeschoss
	nennen, die üblicherweise zum Zwecke der Eigennutzung gebaut und gekauft wer-den.
	Nach § 194 BauGB ist der Verkehrswert (Marktwert) wie folgt definiert: „Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Gesch äftsverkehr nach den rechtlichen Ge-gebenheiten und tats ächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundst ücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne R ücksicht auf ungewöhnliche oder pers önliche Verh ältnisse zu erzielen wäre. “
	Nachfolgende Wertermittlung wird nach dem vereinfachten Ertragswertverfahrendurchgef ührt, wie es in der Regel bei Grundst ücken anzuwenden ist, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag f ür die Werteinsch ätzung am Markt im Vordergrund steht. Dabei wird auf die Gepflogenheiten des örtlichen Grundst ücksmarkts abge-stellt. Nachrichtlich/informativ wird der so ermittelte Wert anhand von Marktdaten auf Plausibilit ät gepr üft. 3.2 Grundst ücks- und Geb äudedaten
	Bezeichnung der Mietsache
	Fl äche rd. /Anzahl
	Ø €/m ²p. Monat
	Ø Mietep. Monat rd.
	8.268 €
	Hinweis:
	Der Verkehrswert f ür Objekte der vorliegenden Art (Renditeobjekte) bemisst sich auf Grundlage der Rendite zum Stichtag und den zuk ünftigen Vermarktungschancen. Dabei werden bei Objekten mit langfristigen Mietvertragsvereinbarungen mit einem solventen Mieter regelm ä ßig h öhere Verkaufspreise erzielt als bei Objekten mit kur-
	zen Mietvertragslaufzeiten und h öherem Risiko. Auch die H öhe der Umlage der an-teiligen Bewirtschaftungskosten auf den Mieter spielt hierbei eine wichtige Rolle. In-sofern ist der Verkehrswert des gegenst ändlichen Bewertungsobjekts vorrangig von der Qualit ät der vorhandenen und zuk ünftigen Mietvertragsgestaltung abh ängig, da ein Erwerber letztendlich in die mietvertraglichen Vereinbarungen unter Renditege-sichtspunkten investiert. Bei Abweichung von den dieser Wertermittlung zugrunde gelegten wertbildenden Faktoren, insbesondere der angenommenen markt üblich er-zielbaren Nettokaltmiete, kann der Kaufpreis sowohl positiv als auch negativ vom er-mittelten Verkehrswert abweichen, gegebenenfalls w äre eine entsprechende Modifi-zierung der Wertermittlung erforderlich!
	Es wird ausdr ücklich darauf hingewiesen, dass die Mietans ätze im Rahmen der hier vorliegenden Bewertung nach allgemeiner Kenntnis des örtlichen Mietmarktes in freier Einsch ätzung ohne gesicherte statistische Einzelerhebung angesetzt werden. Die Ans ätze werden aus vorab zitierten Marktdaten hergeleitet. Die Mietans ätze die-nen ausschlie ßlich zur Ermittlung des Ertragsanteils in diesem Gutachten und sind
	Das Bewertungsobjekt befindet sich am s üdwestlichen Rand des Giesinger Bahnhof-platzes in wenig repr äsentativer, durchschnittlicher Gesch äftslage mit eingeschr änk-ter Visibilit ät und relativ geringer Passantenfrequenz. Zum Stichtag wurde eine Viel-zahl an Ladenlokalen variabler Gr ö ßen in vergleichbaren Lagen angeboten. Die Ver-mietbarkeit wird aufgrund der vorne aufgezeigten objektspezifischen Eigenschaften als eher eingeschr änkt, das Leerstandsrisiko bzw. die Mieterfluktuation als relativ
	4.8 Ertragswertberechnung
	m arkt-/objekt-
	*Sum m eZu-/Ab-schlag +/-
	spezifischange passtervorl äufigerVergle ichswert
	Nutz- Bau-
	Ge-
	ver-
	Nr. Datum
	Art
	fl äche jahr Lage schoss m ietet Kaufpre is
	3.890 €/m ²
	3.790 €/m ²
	Der gesch ätzte Werteinfluss (Summe der individuellen Zu- und Abschl äge) der ge-gen über dem Bewertungsobjekt abweichenden Merkmale ist als Anpassung an die Qualit ät des Bewertungsobjekts zu verstehen, d. h. schlechtere Qualit ätsmerkmale eines Vergleichsobjektes f ühren zu positiver Anpassung und umgekehrt.
	Die benannten Objekte liegen im Stadtgebiet in weitgehend vergleichbaren Lagen und stellen eine Auswahl aus der Kaufpreissammlung der Gesch äftsstelle des Gut-achterausschusses f ür Grundst ückswerte im Bereich der Landeshauptstadt M ünchen bzw. des Sachverst ändigen dar. Die Lagen der einzelnen angef ührten Vergleichsob-jekte sind dem Sachverst ändigen bekannt, werden jedoch aus Datenschutzgr ünden hier nicht angef ührt.
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